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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Anette Langner und Bernd Heinemann (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung - Minister für Arbeit, soziales und Gesundheit

Situation der Notantversorgung im Kreis plön

'1. In welchem Umfang werden die Fristen der Notarztwageneinsätze (Hilfsfrist: 12
Minuten) gem. Landesverordnung zur Durchführung des Rettungsdienstgesetzes,
hier $ 7, ?njedem beliebigen Einsatzort in den Kreisen eingehalten. Bitte in Tabel-
lenform die eingehaltenen Einsätze und die Abweichungen 

-bis 
15 Minuten, bis 20

Minuten und weiterreichende Abweichungen benennen.

Antwort:
In $ 7 Abs. 2 der Landesverordnuhg zur Durchführung des Rettungsdienstgesetzes
(DVO-RDG) ist eine Planungsvorgabe für die Ausgestaltung der rettungsdienstlichen
lnfrastruktur.mit Rettungswachen festgelegt. Sie enthält keihe spezielle Frist für das
Eintreffen des Notaztes am Notfallort Die Aufnahme des Begriffs,,Notazteinsatz-
fahrzeug" erfolgte durch den Verordnungsgeber um zu verdeutlichen, dass das erst-
eintreffende Rettungsmittel (Rettungswagen oder Notaräeinsatztahzeug) die so ge-
nannte Hilfsfrist markiert. Gemäß $ 3 Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes (fiDG) -
muÖs der kommunale Rettungsdienstträger (Kreise und kreisfreien Städte) sicherstel-
len, dass im Bedarfsfall eine Notäztin oder ein Notarzt zum Einsatz gebracht werden
kann.

Daten in der abgefragten Differenzierung, in welcher Zeitspanne Notäzte in Schles-
wig-Holstein nach Alarmierung den Notfaltorl erreichen, liegen der Landesregierung
nicht vor.
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2. Nach fnformationen des,,Aktionsbündnisses Notarztstandort Lütjenburg'und Be-
fragungen von Betroffenen solf im Raum Lütjenburg die vorgeschriebene Hiffsfrist
besonders häufig nach24 Uhr nicht eingehalten werden. (Näch Experteninformation
ist in dem Zeitraum von 1:30 Uhr bis 4:30 Uhr das Risiko von Hezinfarkten und
Schlaganfällen besonders ausgeprägt.) Trifft dies zu? Welche Zahlen liegen der
Landesregierung für den Raum Lütjenburg im Kreis Plön besonders für diesen Zeit-
raum vor?

Antworfi
Nach Mitteilung des zuständigen kommunalen Rettungsdienstträigers Kreis Pfön lie-
gen keine Zahlen vor, die eine Aussage über das Eintreffen eines Notarztes im
Raum Lütjenburg nach 24 Uhr zulassen.

3. Weichen diese Zahlenerheblich vorn Landesdurchschnitt ab?

Antwort:
s. Antwoften zu den Fragen 1 und 2.

4. Welche Maßnahmen sind von der Landesregierung vorgesehen, um die in der oa.
Verordnung festgelegte Hilfstrist regelmäBig zu err'eichen?

5. Durch welche Maßnahmen kontrolliert die Landesregierung das Einhalten der ge-
setzlich vorgegebenen Hilfsf rist?

Antworl zu den Fraoen 4 ünd 5.:

rztliche Versorgung isl bedarfsgerecht von den Krei-
sen und kreisfreien Städten als kommunalä Rettungsdienstträger siche.zustellen. .

ln Zuge der Verhandlungen zwischen den l(ommunalen Landesveröänden und den
Krankenkassen/-verbänden zu einer Modifikation der Eckpunktevereinbarung als
Grundlage füi.die Verhandlungen über BenuEungsentgelte ist festgelegt worden,
das Thema,,Notarztversorgung" grundsätzlich aufzugreifen. Dieser.Prozess ist noch
nicht abgeschlossen, sodass insoweit noch kein.e konkreten Ergebnisse vorfiegen.

6. Wie bewertet v'or diesem Hintergrund die Landesregierung die fäi den Standort
Lütjenburg vereinbarte Saisonlösung? 

..

Antwort:
Der,Notaatstandoft Lütjenburg" war auch in der Vergangenheit als ergänzendes
System nur zeitweise besetzt. Insoweit stellt.derzwischen dem Kreis Plön und den
Krankenkassen ausgehandelte Kompromiss einer dauerhaften saisonalen Lösung
ein Meht gegenüber der alternativen völligen Einstellung des ,Notaztstandoftes'1dar.
Als zielführend ist zu bewerten, dass der Kreistag die Verwaltung beauftragt hat, die
NotazteinsäEe im Raum Lütjenburg zu erfassen und auszuwerten, um daraus abzu-
leiten, ob.diese Losung ausreichend ist. Diese Auswertung ist noch nicht abge-
schlossen.
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